
Ausbildung zum/zur Sachverständigen

Gemäss Strahlenschutzgesetz

Wählen können Ärzte/Ärztinnen mit Bewilligung vor
dem 01.10.1994 zwischen dem Absolvieren eines
fünftägigen Sachverständigenkurses oder
dem Ablegen einer MC-Prüfung.

zur MC-Prüfung:
Grundlage ist das von Philipp R. Trueb
herausgegebene „Kompendium für ärztliche
Strahlenschutz-Sachverständige“, Verlag Paul Haupt,
ISBN: 3-258-06475-X. Siehe auch PC, Nr. 15, Seite 424.

Die MC-Prüfungen finden zentral statt, gemäss
Schreiben BAG vom Juli 2002, aber auch am SGIM-
Kongress 22.-24.05.03 und SGAM-Kongress 04.09.03.

zur 2. MC-Prüfung:
• Damit rechnen, dass diese nicht bestanden wird.
• Zeitlich so planen, dass der 5-tägige Kurs im Jahr

2004 besucht werden kann. Für Daten entspre-
chende Telefonnummern kontaktieren.

Ab 01.10.2004 riskieren die Kollegen/Kolleginnen ohne
gültigen Nachweis des Sachverstandes Probleme mit
der Röntgenbewilligung. Ausreden wie „Ich arbeite nur

noch 1 Jahr“ werden vom BAG kaum toleriert werden.

10.09.02 / AvG/hc

Inhaber/innen einer Röntgenbewilligung

vor dem 01.10.1994 nach dem 01.10.1994

5tägiger
Sachverständigenkurs

Basel
Tel. 061 265 31 40

Bellinzona
Tel. 091 930 63 00

Genf/Lausanne
Tel. 021 623 34 34

Frauenfeld
Tel. 052 723 71 63

PSI: Tel. 056 310 25 00
(09.00.11.30 Uhr)

MC

bestanden nicht
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2. MC

bestanden nicht
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Nachweis des Sachverstandes bis 30.9.2004


